
Merkblatt 2021 zum Bestandsregister für die Weidetierprämie 

1. Allgemeines: 

Das Bestandsregister dient als Verwendungsnachweis und ist Voraussetzung für die 

Gewährung der Weidetierprämie. 

 

2. Eintragen des Bestandes zum 01. Januar 2021: 

Hier ist die Gesamtzahl der zum 01.01.2021 vorhandenen förderfähigen Tiere in Ih-

rem Bestand einzutragen. Diese Gesamtzahl muss anschließend auf die förderfähi-

gen Schafe und Ziegen zum 01.01.2021 aufgeteilt und entsprechend in die entspre-

chenden Felder eingetragen werden. 

 

Bsp.:  

 
 

3. Ausfüllen der Tabelle: 

Hinweis: die Tabelle ist nur bei Zu- oder Abgängen auszufüllen. Sollten keine Tiere 

als Zu- oder Abgänge zu verzeichnen sein, so bleibt die Tabelle leer. 

a. Datum: 

Hier ist das Datum des Tages, an dem es zu einem Zu- oder Abgang gekom-

men ist, einzutragen. 

 

b. Kennzeichen des Tieres: 

Spätestens vor Abgabe aus dem Bestand sind die Tiere mit einer von der zu-

ständigen Behörde oder einer von der zuständigen Behörde beauftragten 

Stelle zugeteilten offenen Ohrmarken dauerhaft zu kennzeichnen. Unter be-

stimmten Voraussetzungen kann die Kennzeichnung durch eine Ohrtätowie-

rung erfolgen. Diese Nummer ist in die Spalte einzutragen. 

 

c. Geburtsdatum: 

Hier muss das Geburtsdatum des Zu- oder Abgangs eingetragen werden. 

 

d. Zugang (+) 

In diese Spalte tragen Sie ein Plus (+) ein, wenn es sich bei dem Tier um ei-

nen Zugang handelt. 

 

e. Abgang (-) 

In diese Spalte tragen Sie ein Minus (-) ein, wenn es sich bei dem Tier um ei-

nen Abgang handelt. 

 



f. Bemerkungen: 

Hier können Sie bei Bedarf eine Bemerkung hinsichtlich dem Zu- oder Abgang 

eintragen 

 

Bsp.: 

 
 


